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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

BauO Tir 1989 §40;

BauO Tir 1989 §44;

BauRallg;

VVG;

Rechtssatz

Für die Zulässigkeit eines baupolizeilichen Auftrages kommt es nicht auf die Dauer des konsenswidrigen Zustandes an.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, um eine nachträgliche Baubewilligung anzusuchen. Während eines solchen

Verfahrens könnte der baupolizeiliche Auftrag nicht vollsteckt werden.
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